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GZ: 747/2024 Auszahlung Jagdpachtanteile            St. Marein-Feistritz am 01.09.2024 
 

 

K u n d m a c h u n g 
 

Der Entwurf der Verteilungspläne für den Jagdpachtschilling der Gemeinde St. Marein-Feistritz 

liegt von Freitag, 27.09.2024 vier Wochen hindurch während der Amtsstunden im 

Gemeindeamt Dorfstraße 36, 8733 St. Marein-Feistritz, zur allgemeinen Einsicht auf. In der 

angeführten Auflagezeit können begründete Beschwerden gegen die Festsetzung der Anteile 

schriftlich oder mündlich im Gemeindeamt eingebracht werden. 

 

Werden keine Beschwerden gegen die Verteilungspläne eingebracht, erfolgt die Auszahlung 

der 

JAGDPACHTANTEILE Jagdjahr 2024/2025 
 

für die Gemeindejagdflächen in den Katastralgemeinden St. Marein, Feistritz, Prank, 

Wasserleith, Fressenberg und Greuth unter Zugrundelegung des Grundausmaßes und des für 

die einzelnen Gemeindejagdgebiete erlegten jährlichen Jagdpachtes im Sinne des § 21 des 

Stmk. Jagdgesetzes, LGBl. Nr. 23/1986, zuletzt geändert durch LGBl Nr. 9/2015 innerhalb 

einer 6-wöchigen Frist, das ist in der Zeit von 

 

28. Oktober – 09. Dezember 2024 
während der Amtsstunden, Mo – Fr von 07:30–12:30 und Di und Do 14:00-18:00 Uhr 

 

durch die Gemeindekassenverwaltung direkt am Gemeindeamt St. Marein-Feistritz, 

Dorfstraße 36, 8733 St. Marein-Feistritz. 

Die Überweisung der Jagdpachtanteile auf ein bestimmtes Konto kann innerhalb der 

angeführten 6-wöchigen Auszahlungsfrist schriftlich beantragt werden. 

Während der sechswöchigen Auszahlungsfrist nicht behobene Jagdpachtanteile verfallen 

gemäß § 21 Abs. 3 des Stmk. Jagdgesetzes zu Gunsten der Gemeinde. 

 

Der Bürgermeister 
 

 

 

 Ing. Bruno Aschenbrenner 

 

Angeschlagen am: … 27.09.2024 … 

 

Abgenommen am: ………………… 
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Ergeht an:  
1.) Gemeinde Gaal, Bischoffed 25, 8731 Gaal, per E-Mail  

2.) Marktgemeinde Seckau, Marienplatz 4, 8732 Seckau, per E-Mail 

3.) Marktgemeinde St. Margarethen bei Knittelfeld, Dorfstraße 19, 8720 St. Margarethen 

bei Knittelfeld , per E-Mail 

4.) Marktgemeinde Kobenz, Marktplatz 1, 8723 Kobenz, per E-Mail  

5.) Stadtgemeinde Knittelfeld, Hauptplatz 15, 8720 Knittelfeld, per E-Mail 

6.) Stadtgemeinde Spielberg, Marktpassage 1/B1, 8724 Spielberg, per E-Mail  

7.) Stadtgemeinde Zeltweg, Hauptplatz 8, 8740 Zeltweg, per E-Mail   

8.) Marktgemeinde St. Michael in Obersteiermark, Hauptstraße 64, 8770 St. Michael in 

Obersteiermark, per E-Mail  

9.) Marktgemeinde Übelbach, Alter Markt 64, 8124 Übelbach , per E-Mail 

10.) Stadtgemeinde Gmunden, Rathausplatz 1, 4810 Gmunden, per E-Mail  

11.) Marktgemeinde Kraubath an der Mur, Kirchplatz 1, 8714 Kraubath an der Mur, per E-

Mail  

 
 

Mit dem Ersuchen, gegenständliche Kundmachung ortsüblich anzuschlagen und nach der 

Anschlagsfrist an das Gemeindeamt St. Marein-Feistritz zu retournieren! 

 


